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Editorial
Liebe Leserinnen und liebe Leser

Obwohl sich der Herbst von seiner im wahrsten

Sinne des Wortes golden Seite zeigt und

somit so manches verregnete Sommerwochenende

vergessen lässt, werden die Tage nun

merklich kürzer. Die Uhren sind am 26. Oktober

um eine Stunde zurückgestellt worden.
Die Sommerzeit liegt hinter uns, und das eher

unwirtliche und dunkle Winterhalbjahr steht

vor der Türe.

Die Nachricht vom Hinsicht von Daniel Hadorn

hat bestimmt ganz viele Menschen, die ihn

gekannt haben, sehr betroffen und traurig
gestimmt. Die Gehörlosengemeinschaft in der

Schweiz hat mit dem Tod von Daniel Hadorn

eine grosse Persönlichkeit verloren, die eine

schmerzliche Lücke hinterlassen wird.

Denn es gibt im Gehörlosenwesen noch viel

zu tun. Per Zufall bin ich auf der Homepage

www-taubenschlag.de - das deutsche

Internetportal für Hörgeschädigte - vor kurzem

auf einen ganz aktuellen und interessanten

Beitrag mit dem Titel «Gehörloser setzt sich

für mehr Verkehrssicherheit an Fussgängerüberwegen

ein» gestossen.

Norbert Pfeuffer ist gehörlos und lebt in Würzburg.

Am Würzburger Hauptbahnhof ist das

Verkehrsaufkommen enorm hoch. Da sich in

der Nähe des Bahnhofs mehrere Krankenhäuser

und eine Feuerwehrwache befinden, sind
viele Einsatzwagen unterwegs, die auch dann

fahren, wenn die Fussgängerampel auf grün
steht. Für behinderte Fussgängerinnen ist das

Überqueren der Strassen in diesem Bereich

indes mit einem erhöhten Risiko verbunden.
Aus diesem Grund setzt sich Norbert Pfeuffer
für mehr Sicherheit und Barrierefreiheit für
die Betroffenen, aber vor allem für gehörlose
Passantinnen ein.

Norbert Pfeuffer fordet ein «Optisches Signal

zur Sicherheit im Verkehrsalltag für hörbehinderte

Menschen». In einem Video aufYouTube
stellt er das neue Ampelsystem an Fussgänge-

rüberquerungen vor und ruft zum Austausch
mit Gehörlosen aus anderen Städten auf.

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, wie wichtig
es ist, dass sich unablässig Menschen gegen
Diskriminierung und für Chancengleichheit
einsetzen. Sie sind die treibende Kraft für die

Umsetzung des gesetzlich verankerten Gleich¬

stellungsgedankens. Dank ihnen kann das Ziel
«Barrierefreiheit» Schritt für Schritt erreicht
werden.

Auch in der Schweiz ist der barrierefreie
Zugang vielerorts noch lange nicht Realität. So

ist zum Beispiel völlig unverständlich, dass in

öffentlichen Hörsälen immer noch keine
Induktionsanlagen eingebaut sind, so dass auch

hörgeschädigte Menschen, dank der ihnen zur
Verfügung stehenden technisch-medizinischen
Hilfsmittel an einer Versammlung, einer
Podiumsdiskussion oder an einem Referat
teilnehmen können. Völlig unbegreiflich ist auch,
dass die Hörgeräteversorgung in der Schweiz

mit der Verschärfung des Invalidenversicherungsgesetzes

m.E. völlig skurrile Formen

angenommen hat. Es mutet beinahe lächerlich

an, dass einem Patienten mit einem Beinbruch
sämtliche medizinische Dienstleistungen zur
Verfügung stehen und selbstredend alle
anfallenden Kosten von der Krankenversicherung
diskussionslos übernommen werden. Braucht

man aber ein Hörgerät, bekommt man von der
IV im besten Fall gerade mal noch rund 800
Franken, und den Akustiker muss man auch

noch aus dem eigen «Sack» bezahlen.

Also alles in allem gibt es noch viel zu tun.
Wir brauchen Persönlichkeiten wie Daniel

Hadorn, die sich für die Anliegen gehörloser
und hörgeschädigter Menschen engagieren.

Herzliche Grüsse

Roger Ruggli

Master of Arts (M.A.)

Redaktor
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